


Eine Forsa-Umfrage macht klar, was Verbraucher von
guten Altersvorsorgeprodukten erwarten: Für 91 Prozent
ist der Aspekt Sicherheit wichtig. Einen höchstmöglichen
Ertrag halten 85 Prozent für bedeutend. 79 Prozent legen
besonderen Wert auf Flexibilität. Und auch die Steuervor­
teile sollen nicht zu kurz kommen.

Zumindest damit will der Fiskus bald Schluss ma­

chen. Eigentlich sollten Altersvorsorgeprodukte im Ver­
sicherungsmantel von der geplanten 25-prozentigen Ab­
geltungsteuer nicht erfasst werden - eigentlich. Doch
das Bundesfinanzministerium (BMF) besann sich eines
Schlechteren und legte einen Entwurf mit deutlichen Ein­
schränkungen vor.

Der Inhalt: Lebens- und Rentenversicherungen wer­
den von reinen Kapitalanlageprodukten abgegrenzt. Als
Versicherungen erkennt der Fiskus bald nur noch solche
Verträge an, die ausreichenden Schutz vor biometrischen
Risiken bieten. Im Klartext heißt das: Der Faktor Langle­
bigkeit bei Rentenpolicen und das Risiko eines Todesfalls
bei Lebensversicherungspolicen müssen abgesichert sein.
Begründung: Versicherungskunden sollen dem Staat im
Alter nicht zur Last fallen. Nur dann wird die Altersvor­

sorge auch steuerlich gefördert.
Neue Vorsorgewelt: Bei Lebensversicherungen verlangt

das Finanzministerium deshalb einen Todesfallschutz von
mindestens 50 Prozent. Bei Rentenpolicen zählt eine Min­
destrente oder ein verbindlicher Rentengarantiefaktor zu
den Voraussetzungen. Verträge, die diese Vorgaben nicht
erfüllen, sind aus Sicht des BMF reine Kapitalanlagepro­
dukte, bei denen unbarmherzig die 25-prozentige Abgel­
tungsteuer fällig wird.

• Letzte Chance zum Steuernsparen. Wer jetzt noch vor­
hat, eine Kapital bildende Lebensversicherung abzu­
schließen, sollte schnell handeln. In dem Entwurf ist nur
eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2008 vorgesehen. Da­
nach sinkt der Ertrag von Lebensversicherungen, denn

KAPITALLEBENSVERSICHERUNGEN

Wer vom Halbeinkünfteverfahren profitiert

Aktuelle Rechtslage

• Kapitallebensversicherungs-Abschluss ab 2005

• mindestens zwölf Jahre Vertragslaufzeit

• Einmalzahlung möglich

• Auszahlung nicht vor dem GO.Lebensjahr

RENTENVERSICHERUNGEN

der 50-prozentige Todesfallschutz geht bei Neuverträgen
ab dem 1.1.2009 zu Lasten der Rendite.

• Königsweg Fondsrente. Rentenversicherungen kom­
men weit besser weg. Schon heute kombinieren die meis­
ten Produkte einen verbindlichen Rentengarantiefaktor
mit einer attraktiven Rendite. Daran wird sich auch in Zu­
kunft nichts ändern, denn das vom BMF definierte "bio­
metrische Risiko" ist damit abgedeckt.

• Vorteil Flexibilität. "Bei modernen Tarifen verwischen zu­
dem die Grenzen zwischen Kapitallebens- und Rentenversi­
cherung immer mehr", erläutert der Frankfurter Finanzex­
perte Thomas Adolph. Der Kunde bleibt flexibel. Die neuen
Policen bieten die Option auf einen Hinterbliebenenschutz
und die Wahl zwischen einer Kapitalabfindung, einer Leib­
rente oder einer Kombination aus beiden. Zudem müssen sich
Versicherte nicht mehr auf einen fixen Rentenbeginn festle­
gen und können jederzeit Zuzahlungen oder Entnahmen tä­
tigen. Sogar eine vollständige Kapitalauszahlung ist möglich

- und das auch in Zukunft völlig abgeltungsteuerfrei.
• Nur 4,5 Prozent Steuern. Wählt der Kunde die Kapital­

auszahlung, gilt das sogenannte Halbeinkünfteverfahren ­
nur die Hälfte des Ertrags ist tatsächlich zu versteuern. Im
Fall der Rentenauszahlung ab dem 65. Lebensjahr kom­
men Versicherte sogar noch besser weg. Bei einem Ertrags­
anteil von 18 Prozent und einem Steuersatz von 25 Prozent

müssen Vorsorgesparer unter dem Strich gerade einmal 4,5
Prozent Steuern an den Fiskus abführen.

FOCUS-MONEY hat die Top-Tarife unter die Lupe ge­
nommen. Das Ergebnis zeigt: Altersvorsorge in Deutsch­
land kann also durchaus lukrativ und sicher sein. Doch
klafft zwischen den besten und den schlechtesten Tarifen

eine Vorsorgelücke von mehr als 10000 Euro. Worauf An­
leger achten sollten, erfahren sie in unserem großen Fonds­
policen-Atlas .• [>
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Geplant ab 2009

• Mindesttodesfallschutz in Höhe von 50 Prozent der Beiträge

• Beitragszahlung bis zum Laufzeitende

• Bei Versicherungen mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer muss der Risikoschutz

mindestens zehn Prozent über dem Zeitwert liegen.

• Gleiches gilt fUr Versicherungen gegen Einmalbeitrag.

• Auszahlung nicht vor dem GO.Lebensjahr

Die Voraussetzungen für die günstige Ertragsanteilsbesteuerung

Aktuelle Rechtslage Geplant ab 2009

• Lebenslange Renten müssen vereinbart werden.

• Höhe der Renten kann sich auch erst nach den zu Rentenbeginn geltenden Bedingungen

(Sterbetafeln) richten.

• Eine Kapitalabfindung ist möglich: Es gilt das Halbeinkünfteverfahren.

• Lebenslange Renten müssen vereinbart werden.

• Verbindlich zugesagte Mindestrente oder Rentengarantiefaktor ist vorgeschrieben.

• Eine Kapitalabfindung ist nach einhelliger Meinung von Experten weiter möglich.

Es gilt das Halbeinkünfteverfahren.
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